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Die Gemeinde Zirkow hat ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zur 

Aufstellung des B-Planes Nr. 12 „Darzer Weg“ eingeleitet. Es ist geplant, die genutzte land-

wirtschaftliche Betriebsanlage für die Errichtung von Wohnhäusern vorzubereiten. 

Geprüft wird, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach § 

7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5  BNatSchG eintreten. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Naturraum (© LAIV – MV 2022) 

 
 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
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aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ Abs. 

2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 

geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird  

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter Ar-

ten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das ca. 1,25 ha große B- Plan Gebiet befindet sich etwa 90 m nördlich der Bundesstraße 196 

am Abschnitt Bergen-Sellin, etwa 6 km südöstlich von Bergen, unmittelbar nördlich der in-

nerörtlichen Erschließungsstraße „Darzer Weg“ und unmittelbar östlich der Gemeindestraße 

„Jasmunder Straße“ auf dem Gelände eines aktiven landwirtschaftlichen Gewerbebetriebes, 

am nordwestlichen Ortsrand von Zirkow, inmitten bestehender sowie geplanter Bebauung. 

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der genannten Nutzungen.  

Die Biotopzusammensetzung im Plangebiet besteht aus Wirtschaftsgebäuden, versiegelten 

und verdichteten Flächen, Scherrasenbereichen an den Rändern, kleinen Flächen Brombeer- 

bzw. Ahorngebüsch und 11 Bäumen der Arten Linde, Buche, Eiche und Vogelkirsche, die un-

terschiedliche Alter und Wuchsformen aufweisen. 

Das Bodengefüge des Plangebietes ist aufgrund der bestehenden Nutzung durch den land-

wirtschaftlichen Gewerbebetrieb gestört. Große Flächen sind versiegelt oder hoch verdichtet. 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 

Lehmen und Tieflehmen (und/oder staunass, > 40% hydromorph). Das Plangebiet enthält 

keine Oberflächengewässer. Das Grundwasser steht > 5 bis >10 m unter Flur an und ist wegen 

des undurchlässigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich 
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geschützt. Das Plangebiet liegt in Zone III des Trinkwasserschutzgebietes „Prora“. Es ist nicht 

überflutungsgefährdet.  

 

Abb. 2: Biotoptypen (© LAIV – MV 2022) 

 
 

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturun-

terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relative Niederschlagsarmut ge-

kennzeichnet ist. Die Wasserflächen der Ostsee wirken ausgleichend auf diese Temperatur-

differenzen. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den geringen Ge-

hölzbestand, die Siedlungslage und die Nutzung geprägt. Die Gehölze üben eine untergeord-

nete Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die Luftreinheit ist 

aufgrund der Siedlungslage und der Nutzung vermutlich eingeschränkt. Auf Grund der umge-

benden Bebauung erfüllt die Fläche keine Kaltluftproduktionsfunktion und keine Luftaus-

tauschfunktion.  

 

 

4. DATENGRUNDLAGE 

4.1. Untersuchungsräume 

Der Untersuchungsraum ist gleich dem Geltungsbereich des B- Planes. Mit der Tabelle 1 un-

ter Punkt 4 der Begründung wurden den betroffenen Behörden im Rahmen einer frühzeitigen 

Beteiligung Vorschläge zu Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchungen vorgelegt. 

Die Stellungnahme unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Vorpommern - Rü-

gen vom 24.05.22 enthielt keine diesbezüglichen Forderungen, Hinweise oder Änderungs-

wünsche. Da sich Wirkintensität und Geltungsbereich der vorliegenden Fassung der Planung 

nicht von der bereits beurteilten Planunterlage unterscheidet, gelten die vorgeschlagenen 

Parameter als abgestimmt. 

Schüttlagerhalle nicht zugänglich mit 
Dachkasten (06,07,09,10) 

Schmiede mit Durch-
gang, Schleppdach, 
Dachkasten 
(02,03,06,08) 

Werkstatt mit Schleppdach, Dach-
kasten (04,05) 

Sozialgebäude 
nicht zugäng-
lich mit Dach-
kasten (01,03) 
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4.2. Allgemeine Untersuchungen 

Bei den durchgeführten Begehungen am 04.03.19 wurde das Gelände allgemein auf Eig-

nung als potentieller Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Boden-

flächen, das Gebäude und die Gehölze begutachtet, um Hinweise auf mögliche Lebensstät-

ten von Tierarten aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls am 04.03.19. 

Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA M-V, Google Earth) und 

Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinfor-

mationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS M-V) sowie Verbreitungskarten des 

LUNG. 

4.3. Avifauna Potenzialanalyse 

Gehölze, Bodenflächen und das Gebäude wurden am 04.03.19 vom Ornithologen Walter 

Schulz begangen und die beobachteten Vögel registriert. Dabei kamen Feldstecher und Fo-

tokamera zum Einsatz. Den vorhandenen Habitaten wurden vorkommende und potenziell vor-

kommende Arten zugeordnet. 

4.4. Fledermäuse Potenzialanalyse 

Am 04.03.19 wurden die Gebäude innen und außen und das Gelände auf Quartierspotenzial 

für gebäudebewohnende Arten untersucht. Dazu wurden für Fledermäuse typische Strukturen 

(Gebäude, Gehölze) auf mögliches Quartierspotential geprüft und das Plangebiet auf seine 

potentielle Eignung als Jagdhabitat sowie auf Vorkommen von Leitlinien eingeschätzt. 

4.5. Reptilien/Amphibien Potenzialanalyse 

Das Untersuchungsgebiet wurde besichtigt und auf ein Vorkommen von Reptilien und Amphi-

bien potentiell abgeschätzt. Für Tiere attraktive Strukturen (u.a. besonnte Gehölz- und Ge-

büschränder, Offenbereiche) wurden dabei gezielt besichtigt. 

 

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Es ist ein Reines Wohngebiet, mit einer GRZ von 0,4 und zulässiger Versiegelung der bebau-

baren Grundstückfläche von 60% geplant. Nördlich des Darzer Weges und im Norden sind 

eingeschossige Einfamilienhäuser, im Westen eingeschossige Einfamilienhäuser sowie Dop-

pelhäuser und im Osten zweigeschossige Mehrfamilienhäuser zulässig. Die innere Erschlie-

ßung verbindet den Darzer Weg im Süden mit der geplanten Erschließung des B- Plan – Nr. 

3, welche wiederum in die Jasmunder Straße einmündet. Alle vorhandenen Gebäude werden 

abgerissen, fast alle Bäume und Sträucher beseitigt. Eine Buche an der westlichen Plange-

bietsgrenze ist zur Erhaltung festgesetzt.  

 

Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt 

verursachen: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die 
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Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 

zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb;  

2 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen; 

3 Barriere- und Fallenwirkung für Amphibien; 

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-

tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf die Baufelder.  

1 Beseitigung von Habitaten durch Abriss und Fällungen; 

2 Veränderung von Silhouetten durch ortsangepasste Bebauung; 

 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1 durch Wohnen verursachte Immissionen wie Lärm, Licht, Abgase  

 

Abb. 3: Planung (© LAIV – MV 2022) 

 
 
 
6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-

arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 
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Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-

desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 

erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-

stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

 
6.2. Mögliche Betroffenheit von Vogelarten 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 1647-1) wurden laut LINFOS verzeichnet: 

ab 2012 mindestens eine Beobachtung der Wiesenweihe, 2014 drei besetzte Weißstorch-

horste, ein 2015 nicht besetzter aber zwischen 2007 bis 2014 ein mindestens einmal besetzter 

Seeadlerhorst, zwischen 2011 und 2013 zwei Brut- und Revierpaare des Rotmilans, zwischen 

2008 und 2014 vier besetzten Brutplätze vom Kranich. Diese im MTB brütenden Arten finden 

auf der Vorhabenfläche, aufgrund des vorherrschenden hohen Versiegelungs- und Beunruhi-

gungsgrades, kein Habitat. Die Prüfung bezüglich Greif- und Großvogelarten endet hiermit. 

 
Abb. 4: Rastgebiete in der Umgebung des Plangebietes (© LAIV – MV 2019) 

 
Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet. Die beunruhigte Fläche bietet 

den zumeist scheuen Rast- und Zugvogelarten keine Aufenthaltsstätte. Die Prüfung bezüglich 

Rast- und Zugvogelarten endet hiermit. 

Bodenbrüter beanspruchen mindestens 0,5 ha als Revier. Diese Größe kann bei Einhaltung 

der erforderlichen Fluchtdistanzen von mindestens 15 m nirgendwo im Plangebiet erreicht 

werden. Die Flächen sind aufgrund von Beunruhigungen, Kleinflächigkeit und monotoner Ve-

getationsstruktur als Bruthabitat für Bodenbrüter ungeeignet. 

Rastgebietsfunktion: 3 - 
stark frequentierte Nah-
rungs- und Ruhegebiete in 
Rastgebieten der Klasse A 
oder bedeutendste Nah-
rungs- und Ruhegebiete in 
Rastgebieten der Klasse B 
(hier i.d.R. mit dem Schlaf-
platz verbunden) – Wert: 
hoch bis sehr hoch 

Vorhaben 

Rastgebietsfunktion: 2 - regelmäßig genutzte Nahrungs- und Ruhege-
biete von Rastgebieten verschiedener Klassen  
Wert:mittel bis hoch 
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Die Gebäude und Gehölze des Plangebietes weisen Brutplatzpotenzial auf. Im weiteren Ver-

lauf des AFB erfolgt eine Auseinandersetzung mit Gehölz- und Gebäudebrütern. 

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Es wird eingeschätzt, dass das Plangebiet aufgrund des hohen Versiegelungsgrades und 

mangels strukturreicher Vegetation eine geringe Funktion als Jagdhabitat aufweist.  

Die Gebäude des Plangebietes und mindestens ein Baum weisen Quartierspotenzial auf. Mög-

licherweise erfüllt der Baumbestand im Osten außerhalb und innerhalb des Plangebietes Leit-

linienfunktion. Im weiteren Verlauf des Artenschutzfachbeitrags (AFB) wird eine vertiefende 

Prüfung vorgenommen. 

6.4. Mögliche Betroffenheit von Reptilien 

Das Plangebiet weist nicht grabbares Substrat in Form von Lehmboden auf. Es ist zu ca. 70% 

versiegelt bzw. hoch verdichtet und stark beunruhigt. Die Restflächen sind mit Zierrasen und 

wenig Gebüsch bestanden. Aufgrund des nicht grabbaren Substrates, der Beunruhigung und 

fehlender Strukturen wird das Vorkommen streng geschützter Reptilien im Plangebiet ausge-

schlossen. Die Prüfung endet hiermit. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Amphibien 

Das Gelände hat Potenzial als Landlebensraum für Amphibien. Die Wirkungen des Vorhabens 

auf diese Funktion werden im weiteren Verlauf des AFB besprochen. 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Libellen 

Für streng geschützte Libellenarten sind im Untersuchungsraum keine geeigneten Habitate 

vorhanden. Die Prüfung endet hiermit. 

6.7. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 

Laut Verbreitungskarte des LUNG M-V vom Oktober 2007 wurde der Eremit im entsprechen-

den Meßtischblattquadranten nachgewiesen. Der Eremit bewohnt mit Mulm ausgestattete 

Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Im Untersuchungsraum sind keine dickstämmigen 

Höhlenbäume vorhanden. Der Heldbock bevorzugt dickstämmige Eichen, die im Untersu-

chungsraum nicht wachsen. Das Gelände umfasst keine Wasserlebensräume als potenzielle 

Lebensräume für weitere streng geschützte Käferarten. Die Prüfung endet hiermit.  

6.8. Mögliche Betroffenheit Biber/Fischotter 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTB 1647-1) wurden laut LINFOS Fischotter-

aktivitäten aber keine Biberburgen verzeichnet. Das Plangebiet liegt zwischen dem Karower 

Bach im Westen und einem Graben im Osten und ist durch diese Fließgewässer an das Gra-

bensystem des Mühlbaches südöstlich von Bergen und an den Kleinen Jasmunder Bodden 

angeschlossen. Auf der Suche nach neuen Revieren und nach Nahrung kann es sein, dass 

das Plangebiet vom Fischotter gequert wird. Da das Plangebiet hochgradig versiegelt und 

auch nachts Immissionen wie Beleuchtung und Beunruhigung seitens der umliegenden Be-

bauung ausgesetzt ist, wird davon ausgegangen, dass die Funktion des Plangebietes als 

Transferraum nur von untergeordneter Bedeutung ist und somit unberücksichtigt bleiben kann. 

Die Prüfung endet hiermit. 

6.9. Mögliche Betroffenheit übriger Säugetiere 

Im östlichen Mecklenburg – Vorpommern hat sich der Wolf angesiedelt. Im polnischen Bialo-

wieza-Urwald telemetrisch überwachte Wölfe hatten bei Rudelgrößen von 4–5 Tieren Territo-

rien von 173–294 km². Die Wölfe jagten in allen Teilen des Territoriums, die Tageseinstände 

befanden sich jedoch größtenteils in den Kerngebieten (OKARMA et al. 1998). Wölfe legen 

auf ihrer täglichen Nahrungssuche weite Strecken in einem gleichmäßigen, energiesparenden 
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Trab zurück (KLUTH 1998)1. Dabei meidet die Art die Nähe des Menschen. Eine ständige 

Präsenz des Wolfes auf der Insel Rügen und damit im Plangebiet ist daher unwahrscheinlich. 

Die Prüfung endet hiermit. 

 
6.10. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) liebt klimatisch begüns-

tigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen. Bevorzugte 

Fraßpflanzen sind auch Epilobium-Arten.  

Als Eiablage- und Raupenfraßpflanze von Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle) ist der 

Wiesen-Knöterich (Bistorta officinalis) belegt. Der Falter nutzt eine Vielzahl verfügbarer Blü-

tenpflanzen, wie Wiesenknöterich, Sumpf-Labkraut, Wiesen-Schaumkraut, kriechender Hah-

nenfuß, scharfer Hahnenfuß, Sumpfvergissmeinnicht. Ursprüngliche Lebensräume waren 

Durchströmungsmoore, Quellsümpfe, Zwischenmoorstadien, der Verlandungszonen von Ge-

wässern, Toteislöcher. Als Sekundärhabitate nehmen die Falter Feuchtwiesen und Moorwie-

sen mit reichen Beständen an Wiesenknöterich und Brachstadien mit Mädesüß an. Diese 

Flächen sollten eine lichte Struktur und Vegetationshöhen zwischen 30-50 cm aufweisen. 

Entscheidend ist außerdem ein reiches Vorkommen der Raupenfutterpflanze und Nektar-

pflanzen.  

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) vollführt die Eiablage an gut zugänglichen, sonnenexpo-

nierten, windgeschützten Pflanzen. Die Raupen sind oligophag, fressen an nicht sauren 

Ampfer-Arten, v.a. Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum). Falter bevorzugen Trichter- und 

Köpfchenblumen mit violetter und gelber Farbe. So fressen sie z.B. Acker-Kratzdistel, 

Sumpf-Kratzdistel, Blutweiderich, Wasser-Minze, Sumpf-Gänsedistel, Wasserdost und Mä-

desüß. Als Primärlebensräume gelten natürliche Überflutungsräume an Gewässern mit Be-

ständen des Fluss-Ampfers in Großseggenrieden und Röhrichten. Heute findet man die Art 

in Uferbereichen von Gräben, Torfstichen, natürlichen Fließ- und Stillgewässern mit Bestän-

den des Flussampfers, mit nur geringer Nutzung. Für die Besiedlung sind eutrophe Verhält-

nisse, Strukturreichtum sowie ein reichhaltiges Angebot an Nektarpflanzen in der erreichba-

ren Umgebung. 

Bevorzugte Habitate der oben genannten sowie der übrigen streng geschützten Falterarten, 

wie Feuchtlebensräume, Wälder oder karge Flächen mit Thymian sind nicht vorhanden. Die 

Prüfung endet hiermit. 

6.11. Mögliche Betroffenheit von Mollusken 

In Mecklenburg- Vorpommern strenggeschützte Weichtiere sind die Zierliche Tellerschnecke 

(Anisus vorticulus) und die Gemeine Bachmuschel (Unio crassus). Bäche, Flüsse und kleine 

Tümpel mit Wasserlinsen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Die Prüfung endet 

hiermit. 

6.12. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten  

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschützten Pflanzenarten angetroffen. 

Die Prüfung endet hiermit. 

  

 
1 Quelle: Steckbriefe der in M-V vorkommenden Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie Kristin 
Zscheile Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Abt. Naturschutz und Großschutzgebiete 
Goldberger Str. 12 18273 Güstrow,  
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6.13. Mögliche Betroffenheit von Fischen 

Flüsse als Habitate für die streng geschützten Fischarten Mecklenburg – Vorpommerns sind 

vom Vorhaben nicht betroffen. Die Prüfung endet hiermit. 

 

 
6.14. Übersicht Relevanzprüfung 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-

senen Ufern, Überschwemmungsebe-

nen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-

stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-

ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 
 

   

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr ja 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  nein 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  ja 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern) 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-

ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-

standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 

bebuschte Feld- und Wegränder, 

Ränder lichter Nadelwälder 

nein 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit 

ja 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Triturus cristatus Kammmolch Grünlandflächen, gehölzfreien Bioto-
pen der Sümpfe, Saumstrukturen und 
feuchten Waldbereichen 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

ja 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

ja 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-

gewässer mit besonnten Flachwas-

serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-

bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 

Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-

turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-

moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-

ser 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen Brut-

vogelarten 

v.a. Gebäude- und gehölzbewoh-

nende Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet. 

 

 Avifauna  Fledermäuse  Amphibien  

 
 
7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Avifauna 

7.1.1. Potenziell vorkommende Arten 

Die offenen Überdachungen der Werkstatt (04,05) sowie der Schmiede (02,03,06,08) bieten 

Schwalben und anderen Gebäudebrütern potenzielle Brutmöglichkeiten. Auch wurden 

Nestreste von Mehlschwalben an der Werkstatt festgestellt. Es gibt Nischen und Spalten an 

den Gebäuden (01-09), die von Nischenbrütern besetzt werden können. Baumbrüter und ggf. 

Nischen- und Höhlenbrüter finden in den Kronen sowie ggf. in nicht einsehbaren und nicht 

entdeckten Hohlräumen der Bäume Nistmöglichkeiten (12-16). Kleinflächige und stark beun-

ruhigte Habitate sind für Gebüschbrüter im Bereich der Brombeer- und Ahorngebüsche (02,11) 

vorhanden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen


 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag B-Plan Nr. 12 „Darzer Weg" der Gemeinde Zirkow 

 

 
 Seite 16  

Im Plangebiet werden Brutvogelarten gemäß Tabellen 2 bis 5 prognostiziert. Die zwei laut 

Roter Liste Deutschlands oder M-V gefährdeten Arten der Tabelle 2 werden in den Anhängen 

2.1 und 2.2 in Formblättern einzeln besprochen.  

Die übrigen ausschließlich besonders geschützten Arten der vier Tabellen 3 bis 5 (Baum-, 

Gebüsch-, Gebäude,- Höhlen- und Nischenbüter) werden in Gruppen besprochen. Eine de-

taillierte Auseinandersetzung erfolgt in den Anhängen 2.3 bis 2.5. 

 

Tabelle 2: Potenzielle gefährdete Brutvogelarten  

D
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 d
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M
a
ß

n
a

h
m

e
n
  

Bluthänfling  Carduelis can-
nabina 

3/V     Ba, 
Bu 

[1]/1 S, I Erhalt 

Feldsperling  Passer montanus V/3     H [2]/2 S, I, Kn, O Ersatznistmög-
lichkeiten im Um-
feld  

Mehlschwalbe Delichon urbica 3/V     Gb, 
K 

[3]/2 I, Sp Ersatznistmög-
lichkeiten im Um-
feld 

Star Sturnus vulgaris 3/*     H [2]/2 A, O Ersatznistmög-
lichkeiten im Um-
feld 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

Tabelle 3: Potenzielle Baumbrüter  
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a
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n
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h
m

e
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Amsel  Turdus merula */*     Ba, Bu [1]/1 A keine 

Buchfink  Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, Sp keine 

Elster  Pica pica */*     Ba [2]/1 A, Aa keine 

Gartengrasmü-
cke  

Sylvia borin */*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, 
Schn, O, 

Kn 

keine 

Grünfink  Carduelis chloris */*     Ba [1]/1 S, Kn, O, I keine 
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Klappergrasmü-
cke 

Sylvia curruca */*     Bu [1]/1 Sp, W, O, 
I 

keine 

Mönchsgrasmü-
cke  

Sylvia atricapilla */*     B, Bu [1]/1 I, Sp O, 
Kn 

keine 

Nebelkrähe  Corvus cornix */*     Ba [1]/1 A, Aa keine 

Ringeltaube  Columba palum-
bus 

*/*     Ba, N [1]/1 S, Kn, Pf, 
O 

keine 

Rotkehlchen   Erithacus rube-
cula 

*/*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, W, 
O, S 

keine 

Singdrossel Turdus philome-
los 

*/*     Ba [1]/1 W, I, 
Schn, O 

keine 

Stieglitz  Carduelis cardu-
elis 

*/*     Ba [1]/1 S, I keine 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 4: Potenzielle Gebüschbrüter  
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Dorngrasmücke  Sylvia commu-
nis 

*/*     Bu [1]/1 I, Sp, 
Schn, O 

keine 

Goldammer  Emberiza citri-
nella 

V/V     Bu [1]/1 S, Sp, I keine 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

Tabelle 5: Potenzielle Gebäude,- Höhlen- und Nischenbrüter  
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Bachstelze  Motacilla alba */*     N, 
H, B 

[2]/3 I, Schn, Sp Ersatznistmöglich-
keiten im Umfeld 

Buntspecht Dendrocopus 
major 

*/*     H [2]/3 I, N, O, S Ersatznistmöglich-
keiten im Umfeld 

Hausrotschwanz  Phoenicurus 
ochruros 

*/*     Gb [2]/3 I, Sp, Schn, 
W 

Ersatznistmöglich-
keiten im Umfeld 

Haussperling  Passer dome-
sticus 

V/V     H [2]/3 S, I, (A) Ersatznistmöglich-
keiten im Umfeld 

Rauchschwalbe Hirundo 
rustica 

V/V     N [1, 
3]/2 

I Ersatznistmöglich-
keiten im Umfeld 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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7.1.2.  Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Avifauna 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 2.1 bis 2.5 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Vogelarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Das bereits stark versigelte, verdichtete und beunruhigte  Plangebiet wird 

nach Genehmigung der Planung umfangreichem Baugeschehen unterworfen sein. Alle 

Gehölze des Plangebietes außer einer Buche werden gefällt. Maschinen, Menschen 

und Anlieferfahrzeuge werden tagsüber visuelle Reize, Lärm und Fremdstoffe emittie-

ren. Vorgenannte Wirkungen der Bauarbeiten verursachen keine Tötungsgefahr bei 

Nahrungsgästen, da diese verscheucht werden, können aber zur Tötung und Verlet-

zung brütender Individuen und derer Entwicklungsformen durch direkte Einwirkung in 

Brutplätze führen. Um dem zu begegnen, dürfen Fällungen und Abrissarbeiten nur au-

ßerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. 

Maßnahme: Bauzeitenregelung V2, V3 

Anlagebedingt: Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflächi-

ger Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und 

nichtspiegelnd. Die Gefahr des Vogelschlags ist gering.  

Betriebsbedingt: Es ist mit maximalen Lärmimmissionen eines Allgemeinen Wohnge-

bietes von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts zu rechnen. Dies ist keine höhere Be-

lastung als derzeit vorhanden. Die Gefahr des Verlassens der Gelege und somit von 

Tötungen der Entwicklungsformen besteht nicht. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-

ranten 1647-1. Das heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes an 

Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende Ver-

schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbe-

stand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung ausschließlich brütender Individuen und de-

rer Entwicklungsformen einerseits durch vorgenannte direkte Einwirkung auf Bruthabi-

tate, andererseits durch Verlassen der Gelege durch die Altvögel aufgrund massiver 

Beunruhigung wird durch eine Bauzeitenregelung begegnet. 

Ein Verlust von Habitaten in Form fehlender Brutplätze, verminderter Nahrungsverfüg-

barkeit und Einschränkung von Ruhephasen tritt nicht ein, da Ersatzhabitate geschaf-

fen werden. Gebäudeumbauten und Fällungen gehen Untersuchungen und Maßnah-

menumsetzungen voraus. 
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Bauzeitenregelung V1, V2, V3, CEF 2-6, G1-2 

Anlagebedingt: Innerhalb des Plangebietes entsteht ein- bis dreigeschossige Bebau-

ung. Die Silhouettenveränderung wird nicht dazu führen, dass im Umfeld ansässige 

Arten die bisherigen Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufgeben, da das Gelände be-

reits bebaut ist. Die Durchgängigkeit des Plangebietes ist für alle Vogelarten weiterhin 

wie bisher gewährleistet. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger 

Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und 

nichtspiegelnd. Die Gefahr des Vogelschlags ist gering. 

Betriebsbedingt: Die Wohnfunktion bringt verschwindend geringen zusätzliche Im-

missionen mit sich. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Habitate 

im Plangebiet und im Umfeld. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die temporäre Beunruhigung des Baubereiches zur Bauzeit führt nicht 

zur dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Plangebiet und des-

sen Umfeld. Infolge der Umsetzung der Planung werden im Bereich des Plangebietes 

potenzielle Bruthabitate durch Fällungen und Abrisse beseitigt. Gehölze werden zur 

Erhaltung festgesetzt und Ersatzhabitate geschaffen. Vor Umbauten sind Gebäude auf 

Lebensstätten zu untersuchen und ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen. 

Maßnahme: V1, V3, CEF 2-6, G1-2 

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
 

7.2. Microchiroptera 

7.2.1. Potenziell vorkommende Arten 

Die Gebäude des Plangebietes, eine Werkstatt aus verputztem Ziegelmauerwerk und 

Schleppdach, ein Sozialgebäude mit Garagen aus verputzten Betonfertigteilen, eine 

Schmiede mit Schleppdach, Durchgang, Lagerhalle aus verputztem Ziegelmauerwerk und 

eine Schüttgutlagerhalle aus verputzten Betonfertigteilen werden alle genutzt, haben keine 

Keller sowie keine Dachböden, sind mit Wellasbest gedeckt und mit Dachkästen aus Holz 

versehen (01-09). Es sind einige Fassadenspalten sowie Spalten in den Dachkästen vorhan-

den. An der zur Fällung vorgesehenen zweistämmigen Kirsche südlich der Schmiede waren 

Spalten, Risse und Hohlräume erkennbar, die als Quartiere für Fledermäuse dienen könnten. 
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An den übrigen Bäumen des Plangebietes war bei der Begutachtung vom Boden aus kein 

Quartierspotenzial erkennbar. Es wird eingeschätzt, dass das Plangebiet aufgrund des hohen 

Versiegelungsgrades und mangels strukturreicher Vegetation eine geringe Funktion als Jagd-

habitat aufweist. Möglicherweise erfüllt der Baumbestand im Osten außerhalb und innerhalb 

des Plangebietes Leitlinienfunktion.  

In der folgenden Tabelle sind die 6 im Plangebiet potenziell vorkommenden Fledermausarten 

aufgeführt.  

Tabelle 6: Potenziell vorkommende Fledermausarten im Untersuchungsraum 
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Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV x 3 3 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV x  4 

Großes Mausohr Myotis myotis IV x V 2 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV x  3 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV x  4 

Braunes Langohr Plecotus auritus IV x V 4 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
7.2.2. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Fledermäuse 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 3.1 bis 3.6 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Fledermausarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die Bauarbeiten werden tagsüber Lärm erzeugen. Weiterhin werden 

durch Bewegung visuelle Reize erzeugt, die das Gelände beunruhigen. Vorgenannte 

Wirkungen der Bauarbeiten können nicht zur Tötung und Verletzung von Fledermäu-

sen in Baum- und Gebäudequartieren führen. Fast alle Gehölze und alle Gebäude wer-

den beseitigt. Abrissarbeiten und Fällungen geht eine Untersuchung und Maßnah-

menumsetzung voraus. 

Maßnahme: Bauzeitenregelung V2, Untersuchungen vor Baubeginn V3 

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 
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• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Abrissarbeiten und Fällungen geht eine Untersuchung und Maßnah-

menumsetzung voraus. Individuen in Quartieren werden nicht getötet oder verletzt. 

Verloren gehende Quartiere werden ersetzt. Leitlinien an der östlichen Geltungsbe-

reichsgrenze bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand erhalten. 

Maßnahme: Bauzeitenregelung V2, Untersuchungen V3, Ersatz CEF 1 

Anlagebedingt: Die Jagdhabitatfunktion wird sich durch Pflanzungen auf den Grund-

stücken langfristig verbessern. Die Durchgängigkeit des Plangebietes wird nicht einge-

schränkt.  

Maßnahme: Pflanzungen G1,2 

Betriebsbedingt: Die geringe zusätzliche Beunruhigung der geplanten Wohnbebau-

ung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Quartiere im direkten Umfeld. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. 

(abhängig von Untersuchung) erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes alle potenziellen Quartiere beseitigt. Diese werden ersetzt. Die temporäre 

Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit führt nicht zur dauerhaften Meidung von 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Umfeld des Plangebietes.  

Maßnahme: Ersatz CEF 1 Pflanzungen G1,2 

Anlagebedingt: Die Silhouettenveränderung wird die Funktionen der umliegenden 

Quartiere nicht beeinträchtigen. Die Durchgängigkeit des Plangebietes wird nicht ein-

geschränkt. Die Aufgabe von Quartieren wird nicht verursacht. 

Maßnahme: Pflanzungen G1,2 

Betriebsbedingt: Die geringe zusätzliche Beunruhigung der geplanten Wohnbebau-

ung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Quartiere im direkten Umfeld. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. (abhängig von Unter-

suchung) erforderlich. 
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7.3. Amphibien 

7.3.1. Potenziell vorkommende Arten 

Das Gelände beinhaltet keine Tümpel, Seen, Sölle oder sonstige Gewässer die der Repro-

duktion von Amphibien dienen könnten. Etwa 200 m nordöstlich, ca. 200 m nordwestlich und 

ca. 500 m südlich liegen potenzielle Laichgewässer. Das nordöstliche Kleingewässer und die 

südlichen wassergefüllten Kiesgruben sind vom Plangebiet durch Acker, vielbefahrene Stra-

ßen (Jasmunder Straße, Landesstraße 293) und Bebauungen getrennt. Zum nordwestlichen 

Kleingewässer besteht Verbund zum Plangebiet über Grünland. Trotz der ungeeigneten Be-

dingungen im Plangebiet kann daher ein Aufenthalt von Amphibien während der Wanderung 

bzw. zur Überwinterung nicht ausgeschlossen werden.  

Abb. 5: Gewässernetz im Umfeld des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV, 2022) 

  

 

Tabelle 7: Potenziell vorkommende Amphibienarten  
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Kammmolch  Triturus cristatus II/IV x 3 2 V7 

Mit dem Plangebiet im Verbund stehendes potenzielles Laichgewässer  

Vorhaben 
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Rotbauchunke Bombina bombina II/IV x 1 2 V7 

Moorfrosch Rana arvalis IV x 2 3 V7 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus  IV x 2 3 V7 

Laubfrosch Hyla arborea  IV x 2 2 V7 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 
 

7.3.2. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf Amphibien 

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblättern der Anhänge 4.1 bis 4.5 resultiert 

folgender Artenschutzrechtlicher Bezug für Amphibienarten: 

• Umgang mit dem Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Trotz schlechter Habitatausstattung des Plangebietes kann es durch die 

Nähe zum nordöstlich gelegenen Laichgewässer während der Bauphase zur Tötung 

überwinternder oder wandernder Individuen von Amphibien kommen. Wird das Plan-

gebiet 1 Jahr vor Baubeginn umzäunt, die Tiere abgesammelt und in geeignete Habi-

tate verbracht können Tötungen vermieden werden. 

Maßnahme: V4 Zaunstellung und Absammeln 

Anlagebedingt: nicht relevant 

Betriebsbedingt: nicht relevant  

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Das 

heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes führen, sei es durch 

Tötung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstatbestand dar. 

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung von Amphibien wird durch Zaunstellung und 

Absammeln vermieden. 

Maßnahme: V4 

Anlagebedingt: Das Plangebiet weist derzeit eine äußerst geringe Habitateignung für 

Amphibien auf. Die unversiegelten Bauflächen bieten mindestens gleich große Über-

winterungsmöglichkeiten und Transferräume wie das Plangebiet derzeit. Die geplanten 

Pflanzungen sorgen für Strukturvielfalt. 

Betriebsbedingt: Akustische und visuelle Beeinträchtigungen führen nicht zu relevan-

ten Störungen von Amphibienhabitaten. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 
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• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Infolge Bauarbeiten werden keine Habitate von Amphibien temporär un-

brauchbar. Nach Beendigung der Bauarbeiten stehen diese wieder in gleicher Qualität 

zur Verfügung. 

Anlagebedingt: Bepflanzungen für neue Trittsteine 

Betriebsbedingt: nicht relevant  

Bei Umsetzung der Maßnahmen entsteht kein Verlust von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten. Das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusam-

menhang wird weiterhin gewährleistet. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG 

ist nicht erforderlich. 

 

 
8. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der 

Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse, Amphibien) vor, soweit die ökologische Funk-

tion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die 

Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken den laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 defi-

nierten Tötungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erheblichen Störungen wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten entge-

gen. 

 
Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten. Ausfall ist zu ersetzen. 

V2 Baufeldberäumungen sind zwischen dem 01. Oktober und 01. Februar durchzuführen. 

Bei Bedarf ist der Zeitraum gemäß Untersuchungsergebnissen der Vermeidungsmaß-

nahme V3 zu modifizieren. 

V3 Ein Jahr vor Beginn von Abriss- und Fällarbeiten ist eine Überprüfung der Gebäude 

und Bäume auf Nutzung durch Fledermäuse und Vogelarten durchzuführen. Im Ergeb-

nis der Erfassung werden notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Bau-

zeitenregelung, fachliche Begleitung während der Arbeiten sowie ggf. zusätzlich not-

wendiger Ersatz für den Verlust von Fledermausquartieren und Nistplätzen festgelegt. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu 

begleiten. Bei Bedarf ist durch diese eine Befreiung von den Verboten des §44 

BNatSchG zu beantragen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person ist der uNB 
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vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbe-

richt zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

V4 Um die Tötung und Verletzung von Amphibien während der Bauphase zu verhindern, 

sind die Bauflächen ein Jahr vor Baubeginn in den Wintermonaten zu mähen und zu 

umzäunen. Der ca. 40 cm hohe Schutzzaun ist mit halbgefüllten Eimern mit Fluchtram-

pen zu bestücken. Die in die Eimer gelangten Tiere können so das Plangebiet verlas-

sen. Zusätzlich sind die Individuen innerhalb der umzäunten Fläche abzusammeln und 

in geeignete Lebensräume in der Umgebung umzusetzen. Mit der Planung und Durch-

führung der Maßnahme ist eine fachkundige Person zu betreuen. Bei Bedarf ist durch 

diese eine Befreiung von den Verboten des §44 BNatSchG zu beantragen oder ein 

Baustopp auszusprechen. Die Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat 

nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, 

Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Betei-

ligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 

Bauherrn und anderen Beteiligten. 

Die folgenden Gestaltungs- und CEF- Maßnahmen wirken zeitnah bzw. langfristig Sicht dem 

laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten entgegen.  

CEF – Maßnahmen 

CEF 1 Durch 5 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis: Fledermausflachkasten z.B. Typ 1FF 

der Firma Schwegler oder gleichwertig ist der Verlust von potenziellen Quartiersmög-

lichkeiten für Fledermäuse zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind 1 Jahr vor Beginn von 

Fäll- und Abrissmaßnahmen im Umfeld des Plangebietes zu installieren. 

CEF 2 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für den Buntspecht ist zu ersetzen. Das Ersatz-

quartier ist 1 Jahr vor Beginn von Fällmaßnahmen im Umfeld des Plangebietes zu in-

stallieren.  

CEF 3 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter ist zu ersetzen. Die Ersatzquar-

tiere sind 1 Jahr vor  Beginn von Fäll- und Abrissmaßnahmen im Umfeld des Plange-

bietes zu installieren. 

3 Nistkästen Feldsperling ø 32 mm 

3 Nistkästen Haussperling ø 32 mm-34 mm  

1 Nistkasten Star ø 45 mm 

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-

sprechend Montageanleitung Abbildung 6 des AFB 

Abb. 6: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag B-Plan Nr. 12 „Darzer Weg" der Gemeinde Zirkow 

 

 
 Seite 26  

 

CEF 4 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Bachstelze, Hausrotschwanz) ist 

zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind 1 Jahr vor Beginn von Fäll- und Abrissmaßnah-

men im Umfeld des Plangebietes zu installieren.   

Lieferung und Anbringung an den zur Erhaltung festgesetzten Bäumen von insge-

samt:5 Nistkästen mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und 

Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung Abbildung 7 des AFB.  

Abb. 7: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 
CEF 5 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Mehlschwalben ist durch Anbringung folgender 

Ersatzquartiere im Umfeld des Plangebietes 1 Jahr vor Beginn der Abrissarbeiten zu 
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ersetzen Lieferung und Anbringung von: 3 künstliche Schwalbennester entsprechend 

Montageanleitung lt. Abbildung 8 des AFB.  

Abb. 8: künstliches Mehlschwalbennest (Quelle © NABU) 

 

CEF 6 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Rauchschwalben ist durch Anbringung folgender 

Ersatzquartiere im Umfeld des Plangebiets 1 Jahr vor Beginn der Abrissarbeiten zu 

ersetzen Lieferung und Anbringung von: 3 künstlichen Schwalbennestern entspre-

chend Montageanleitung lt. AFB Abbildung 9.  

Abb. 9: künstliches Rauchschwalbennest (Quelle © NABU) 

 

CEF 7 Alternativ zu den Maßnahmen CEF1 bis CEF 6 kann ein Artenschutzturm errichtet wer-

den. Dieser und die Umsetzung der Maßnahmen CEF1 bis CEF 6 ist durch eine 
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fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat den Anbringungsort not-

wendiger Ersatzhabitate zu bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentümern 

der zur Anbringung ausgewählten Bauwerke oder Bäume abzusprechen und die Instal-

lation dieser Ersatzhabitate zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu begleiten. Die Person 

hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 

Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und ande-

ren Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwi-

schen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

 

Gestaltungsmaßnahmen 

G1 Für zu fällende Bäume sind nach Genehmigung entsprechend den geltenden Schutz-

anforderungen Ersatzbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall ist in 

gleicher Art und gleichem Umfang zu ersetzen. 

G2 Pro 400 m² versiegelter Grundstücksfläche sind 1 hochstämmiger Obstbaum heimi-

scher Produktion Stammumfang 10 bis 12 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen ( Apfelbäume 

z.B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klarapfel, Gravensteiner, Gelber Richard, Cli-

via, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox Orange, Kaiser Wilhelm, 

Königlicher Kurzstiel; Birnen z.B. Konferenz, Clapps Liebling, Gute Graue, Bunte Juli-

birne, Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc., Gute Luise, Tangern; Quitten 

z.B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und   

20 m² Strauchfläche heimischer Arten (z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus 

(Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra 

(Holunder), Rubus fruticosus (Brombeere), Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose))) so-

wie 5 m² Schmetterlingsweidepflanzen (z.B. Lavendel, Sommerflieder) anzulegen und 

dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall ist in gleicher Art und gleichem Umfang zu ersetzen 

 

9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zu-

letzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur 

Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-

lik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBl. I S. 3908) ge-än-

dert worden ist 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemp-

laren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO (EG) 

Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Verordnung (EG) 

Nr. 750/2013 

VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-

Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Wie-

belsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für 

den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und 

Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-

Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 

Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes Branden-

burg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in Bran-

denburg Heft 2, 3: S. 191 

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 

Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 

LUNG M-V LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 

LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016, 

 
 
10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
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V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme Umge-

bung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

 
RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  

(* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt) 
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11. ANHANG 2 - FORMBLÄTTER AVIFAUNA  

11.1. Anhang 2.1 - Bluthänfling 

Bluthänfling  Carduelis cannabina 

 

Schutzstatus 

 RL MV: V  ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt sonnige, offene-halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken, Büschen mit nicht zu hochwüchsiger 
Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschläge, Baumschulen, verbuschte Halbtrockenrasen, 
Ruderalfluren, stadtrandnahe Friedhöfe. Baum- und Gebüschbrüter in dichtem Gebüsch und jungen Koniferen. 
Sehr kleines Nestrevier (<300 m²). Schutz der Fortpflanzungsstätte nach §44 Abs.1 BNatSchG durch Nest oder 
Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Beenden der jeweiligen Brutperiode. Ernährt sich von Pflanzensamen, klei-
nen Insekten und Spinnen. Die Fluchtdistanz beträgt <10-20 Meter (Flade, 1994). 
Vorkommen in M-V:  
Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen stark abneh-
mende Bestände. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-24.000 BP (Vökler, 
2014). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursache für den Bestandsrückgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der industriellen 
Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautsäume. In Ortschaften verschwinden Nahrungsflächen, 
durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive Pflegemaßnahmen. Aufforstungsflächen feh-
len in Wäldern (Vökler, 2014).  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: max. 1 BP in Bäumen und Sträuchern 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 wurden im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 1647-1 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2,  
- Erhaltungsfestsetzung V1 
- Ersatznistmöglichkeiten G1/G2 (langfristig) 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen des Hänflings in den Gehölzen prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen sind 
außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflächiger 
Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die Gefahr 
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des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsge-
fahr durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren aus-
geschlossen werden. Ein Baum im Osten des Plangebiets bleibt erhalten. Fortpflanzungsstätten bleiben somit 
bestehen. Die lokale Population ist stabil und wird durch die Planung nicht gefährdet. Es entsteht kein Stö-
rungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu  

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im  

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Bruthabitat bleibt teilweise erhalten. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhal-
ten. Die vorhandenen Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 
Abs.7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

 
Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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11.2. Anhang 2.2 - Feldsperling  

Feldsperling   Passer montanus 

 
Schutzstatus 

 RL MV:3   ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: V  ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt locker bebaute Siedlungen mit Baumbestand und angrenzenden Feldern. Halboffene Agrarland-
schaften mit Feldgehölzen, Baumäckern, Wälder mit Eichenanteil, in bäuerlichen Dörfern, Kleingärten, Obst-
gärten, Parks und Friedhöfe. Brütet in Gehölzen, Baumhöhlen, Mauernischen, Felsspalten, Nistkästen, Kletter-
pflanzen. Ernährt sich vor allem von Getreide, die Jungtiere fressen Insekten und deren Larven sowie Spinnen 
und andere Wirbellose. Das beanspruchte Revier hat eine Größe von <0,3 ->3 ha, durchschnittlich also 1,65 
ha/ BP. Die Fluchtdistanz beträgt < 10 m (Flade, 1994). Laut § 44 Abs. 1 BNatSchG ist ein System mehrerer 
jährlich abwechselnd genutzter Nester geschützt. Der Schutz erlischt, wenn die Fortpflanzungsstätte aufgege-
ben wurde. 
Vorkommen in M-V:  
Fast flächendeckende Verbreitung, abgesehen von den großen Waldflächen, in M-V. Abnahme der Population 
zwischen zweiter Kartierung (1997) und dritter Kartierung (2009) beträgt 78 % auf 38.000-52.000 BP für ganz 
MV. Im Messtischquadranten 2549-1 wurde 2009 ein ungenauer Bestand festgestellt (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Strukturarmut in die Landschaft, Einsatz von Herbiziden, Rückgang artenreicher Wiesen und Felder, Mangel 
an Nistmöglichkeiten (NABU: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/feldsperling/) 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: in den Gehölzen und Gebäuden mit 3 Brutpaaren 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 wurden im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 1647-1 etwa 51-150 BP festgestellt.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2, V3 
- Ersatznistmöglichkeiten G1/G2 (langfristig), CEF 3 kurzfristig 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Gehölzen und Gebäuden prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen 
sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflä-
chiger Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die 
Gefahr des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 
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☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Ersatzniststätten werden im Umfeld installiert. Die lokale Population ist stabil und wird durch 
die Planung nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Nistkästen) erforderlich, um Eintreten des Verbotstat-

 bestandes zu vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Bruthabitate bleiben im Umfeld erhalten (Bürogebäude, Gehölze, Plattenbauten). Langfristig sorgen Neupflan-
zungen für Ersatz. Ersatzniststätten werden installiert. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten erhalten. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

11.3. Anhang 2.3 – Mehlschwalbe 

Mehlschwalbe  Delichon urbica 

 

Schutzstatus 

 RL MV: V  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Nutzt alle möglichen Formen menschlicher Siedlungen. Insbesondere bäuerliche Dörfer, Neu- und Altbau-
wohnblöcke. Unabdingbar sind Gewässernähe, schlammige Ufer/ Pfützen, Gebäudefassaden mit nicht zu glat-
ter Oberfläche und überstehenden Vorsprüngen. Es handelt sich um einen Kolonie-, Fels- und Gebäudebrüter. 
Ernährt sich vor allem von Fluginsekten wie Fliegen, Mücken, Blattläusen. Der Aktionsradius beträgt 0,3-0,7 
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km. Die Fluchtdistanz liegt bei 10-20 Metern. Nach § 44 ist die Brutkolonie gesetzlich geschützt. Der Schutz 
erlischt, wenn das Revier aufgegeben wurde. (Flade, 1994).  
Vorkommen in M-V:  
2009 wurde der Bestand auf 45.000-97.000 BP geschätzt, (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Beim der Neuerrichtung von Gebäuden nicht genug bedacht. Finden keine geeigneten Ansiedlungsmöglichkei-
ten und kaum Material zum Nisten. (Vökler, 2014). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Etwa 3 BP an Schmiede und Werkstatt  
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 wurden im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 1647-1 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2, V3 
- Ersatznistmöglichkeiten CEF 5 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen an der Schmiede und der Werkstatt prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen 
sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflä-
chiger Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die 
Gefahr des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Ersatzniststätten werden im Umfeld installiert. Die lokale Population ist stabil und wird durch 
die Planung nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Bruthabitate bleiben im Umfeld erhalten (Bürogebäude, Gehölze, Plattenbauten). Ersatzniststätten werden in-
stalliert. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die vorhandenen und geplanten 
Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.  
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Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.4. Anhang 2.4 - Star 

Star  Sturnus vulgaris 

 

Schutzstatus 

 RL MV: *  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedeln verschiedenartige Lebensräume, wie Wälder, Kulturlandschaften mit Seen und Flüssen, Parkanla-
gen, Kleingärten in Städten und Dörfern, Moore mit altem Baumbestand. Ernährt sich von Würmern, Schne-
cken, Beeren, Obst, Insekten und Sämereien. URL: https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtun-
gen/star.html. Brütet in Höhlen. Benötigt offene Nahrungsflächen mit niedriger Vegetation, maximal 500 Meter 
vom Brutplatz entfernt. Gebäude- und Baumbrüter. URL: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-
und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html. Die Fortpflanzungsstätte besteht aus einem System meh-
rerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nester/Nistplätze. Die Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzel-
nester außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte. Ihr Schutz erlischt mit 
ihrer Aufgabe. 
Vorkommen in M-V:  
ungefährdet. Häufig vorkommende Art. In Deutschland 2,8-4,5 mio. BP. URL: https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html  
Gefährdungsursachen:  
Pestizideinsatz und damit verbundener Nahrungsmangel, besonders während der Jungenaufzuchtsphase. 
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/star.html  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutpaar in Höhlen der Kirsche an der östlichen 
Plangebietsgrenze 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 wurden im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 1647-1 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/star.html.
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/star.html.
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/star/infos/23204.html
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/star.html
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Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2,  
- Ersatznistmöglichkeiten CEF 3 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen in der Kirsche an der östlichen Plangebietsgrenze prognostiziert. Die Baufeld-
freimachungen sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreige-
schossiger kleinflächiger Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und 
nichtspiegelnd. Die Gefahr des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten 
oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Ersatzniststätten werden im Umfeld installiert. Die lokale Population ist stabil und wird durch 
die Planung nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Bruthabitate bleiben im Umfeld erhalten (Gehölze). Langfristig sorgen Neupflanzungen für Ersatz. Ersatznist-
stätten werden installiert. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die vorhande-
nen und geplanten Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG.  

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☒ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  
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Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.5. Anhang 2.3 - besonders geschützte Baumbrüter 

besonders geschützte Baumbrüter (Amsel, Buchfink, Elster, Gartengrasmücke, 
Grünfink, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Nebelkrähe, Ringeltaube, Rotkehl-
chen, Singdrossel, Stieglitz) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als 
anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie 
sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt bei allen Arten nach 
Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: max. je ein Brutpaar (12) in den 11 Bäumen des Plan-
gebietes 

Lokale Population nach Vökler, 2014: in MV stabil (im MTB-Q 1647-1: Amsel 51-150, Buchfink 51-150 BP, Els-

ter 8-20 BP, Gartengrasmücke 21-50 BP, Grünfink 21-50 BP, Klappergrasmücke 21-50 BP, Mönchsgrasmücke 
51-150 BP, Nebelkrähe 21-50 BP, Ringeltaube 21-50 BP, Rotkehlchen 51-150 BP, Singdrossel 51-150 BP, 
Stiglitz 21-50 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2, V3 
- Erhaltungsfestsetzung V1 
- Ersatznistmöglichkeiten G1/G2 (langfristig) 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen in den 11 Bäumen prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen sind außerhalb 
der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflächiger Wohnbe-
bauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die Gefahr des Vo-
gelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädi-
gungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
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Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Bis die zu pflanzenden Bäume wieder Brutplatzfunktion übernehmen können stehen ausrei-
chend Ausweichquartiere im Umfeld des Vorhabens zur Verfügung. Die lokalen Populationen sind stabil und 
werden durch das Ausweichen von max. 12 Brutpaaren (max. je 1 Brutpaar pro Art) nicht gefährdet. Es entsteht 
kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Bruthabitate bleiben im Umfeld erhalten (Gehölze). Langfristig sorgen Neupflanzungen für Ersatz. Damit bleibt 
das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfül-
len. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
 

11.6. Anhang 2.4 – besonders geschützte Gebüschbrüter 

besonders geschützte Gebüschbrüter (Dorngrasmücke, Goldammer) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☐ Europäische Vogelarten gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
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Die Dorngrasmücke und die Goldammer kommen in offenen -halboffenen Bereichen mit einzelnen vorkom-
menden Gebüschen und Stauden vor. Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und bege-
ben sich hier auf Nahrungssuche. Als anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und 
weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Bei den Arten sind die 
Nester als Fortpflanzungsstätte gesetzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen 
Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: max. je 1 Brutpaar (2) in den zwei Gebüschflächen des 
Plangebietes 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil (im MTB-Q 1647-1: Dorngrasmücke 21-50 BP, Goldammer 21-50 
BP).  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2,  
- Ersatznistmöglichkeiten G1/G2 (langfristig) 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen des Hänflings in den Gehölzen prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen sind 
außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflächiger 
Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die Gefahr 
des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Bis die zu pflanzenden Sträucher wieder Brutplatzfunktion übernehmen können stehen aus-
reichend Ausweichquartiere im Umfeld des Vorhabens zur Verfügung. Die lokalen Populationen sind stabil und 
werden durch das Ausweichen von max. 2 Brutpaaren (max. je 1 Brutpaares pro Art) nicht gefährdet. Es entsteht 
kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  
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☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Bruthabitate bleiben im Umfeld erhalten (Gehölze). Langfristig sorgen Neupflanzungen für Ersatz. Damit bleibt 
das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfül-
len. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

 
11.7. Anhang 2.5 – besonders geschützte Gebäude,-Höhlen- und Nischenbrüter 

besonders geschützte Höhlen- und Nischenbrüter (Bachstelze, Buntspecht, Haus-
rotschwanz, Haussperling, Rauchschwalbe) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als anpas-
sungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie sind in 
der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Für alle Arten ist ein System mehrerer jährlich abwechselnd genutzter 
Nester gesetzlich als Fortpflanzungsstätte geschützt. Bei Bachstelze, Buntspecht, Hausrotschwanz und 
Haussperling erlischt der Schutz der Nester mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden je 
nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art), bei der Rauchschwalbe mit Aufgabe der Fortpflanzungs-
stätte. 
Vorkommen in M-V: s 
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: max. je ein Brutpaar von Bachstelze, Buntspecht, 
Hausrotschwanz und 3 BP von Haussperling (in den 4 Gebäuden und 11 Bäumen des Plangebietes) Rauch-
schwalben max. 3 BP (unter den Schleppdächern und im Durchgang der Schmiede)  
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil (im MTB-Q 1647-1: Bachstelze 51-150 BP, Buntspecht 21-50 BP, 
Hausrotschwanz 21-50 BP, Haussperling 51-150 BP, Rauchschwalbe 51-150 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
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Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung V2,  
- Erhaltungsfestsetzung V1 
- Ersatznistmöglichkeiten CEF 2,3,4,6 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Bäumen und Gebäuden prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen sind 
außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die Fenster und Terrassentüren ein- bis dreigeschossiger kleinflächiger 
Wohnbebauung sind meist verhangen oder mit sichtbarer Möblierung versehen und nichtspiegelnd. Die Gefahr 
des Vogelschlags ist gering. So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Aufgrund kleiner Fensterflächen bei Wohnbebauung besteht keine Tötungsgefahr 
durch Vogelschlag. Mithilfe der Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausge-
schlossen werden. Ersatzniststätten werden im Umfeld installiert. Die lokale Population ist stabil und wird durch 
die Planung nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Ersatzniststätten werden installiert. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die 
vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  
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Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
12. ANHANG 3 - FORMBLÄTTER MICROCHIROPTERA  

12.1. Anhang 3.1 – Breitflügelfledermaus 

Breitflügelfledermaus  (Eptesicus serotinus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 3   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Es wird ein breites Spektrum an Lebensräumen besiedelt. Die Breitflügelfledermaus jagt über offenen Flächen 
mit randlichen Gehölzstrukturen. Wichtigste Beute sind Dung-, Juni- und Maikäfer. Die Flughöhe liegt bei 10 -
15 Metern. Genutzt werden etwa 2-10 Teillebensräume zur Jagd, diese liegen in einem Radius etwa 6,5 km 
vom Quartier entfernt. Der Aktionsraum der Wochenstubenkolonie liegt zwischen 9,4 km² -26 km². Wochenstu-
benquartiere fast ausschließlich in und an Gebäuden, z.B. in Spalten an Kaminen in Dachböden, Fledermaus-
kästen, Baumhöhlen. Als Winterquartiere dient das Innere von isolierten Wänden und Zwischendecken (Jens 
Berg und Volker Wachlin, verändert nach Rosenau und Boye 2004).  
Vorkommen in M-V:  
In ganz Europa bis 55° Nord verbreitet. In Norddeutschland in Dörfern und Städten sehr häufig. Das Verbrei-
tungsgebiet liegt überwiegend im Flachland, im Gebirge bis etwa 1000 Meter ü. NN. (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Rosenau und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Quartierverluste infolge von Sanierungen, wenn Dachböden abgedichtet oder Gebäude abgerissen werden, 
durch Kollisionen im Straßenverkehr, durch ungeeignete Holzschutzmittel, durch Nutzungsaufgabe von exten-
siv bewirtschafteten Streuobstwiesen und Grünland hervorgerufenes verringertes Nahrungsangebot, Kollisio-
nen mit Windkrädern bei zu geringem Abstand zu den Habitaten. (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert 
nach Rosenau und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommerquartieren 

☐ nachgewiesen     ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommer-
quartieren 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
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Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der 
Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich   
 
 

12.2. Anhang 3.2 – Wasserfledermaus 

Wasserfledermaus  (Myotis daubentonii) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: *   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 
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Angaben zur Autökologie:  
Als Wochenstubenquartiere werden insbesondere Baumhöhlen genutzt, die sich im Stammbereich von Laub-
bäumen befinden. Hierbei vor allem alte ausgefaulte Specht Höhlen, Stammrisse, Spalten, Astlöcher und Fle-
dermauskästen. Vorwiegend Randständig gelegen Bäume werden oft besiedelt. Ein Wochenstubenverband 
kann bis zu 40 Baumhöhlen im Jahresverlauf besiedeln, welche in Abständen von bis zu 2,6 km auseinander 
liegen und sich auf einer Fläche bis zu 5,3 km2 befinden. Die Quartiere der Männchen sind häufig in Baum-
höhlen, Spalträumen von Brücken und unterirdischen Quartieren zu finden. Winterquartiere kennzeichnen sich 
als Höhlen, Stollen, Keller, Bunkeranlagen, die stets frostfrei sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Als 
Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen, langsam fließende Bäche und kleinere Flüsse. Die Gewässer sind 
mit Gehölzbestandenen Ufern ausgestattet. Wichtigste Beutetiere sind Zuckmücken, Köcherfliegen, Eintags-
fliegen, Käfer und Schmetterlinge (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004).  
Vorkommen in M-V:  
Ein Areal, was sich von Westeuropa bis Ostsibirien und Ostchina erstreckt. Die Art ist in Europa bis zu 63 Brei-
tengrad verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Durch die Fällung von Quartierbäumen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen, durch hohe Störungsin-
tensitäten, Abriss oder Umnutzung von Winterquartieren, Kollisionen und Lebensraumzerschneidung durch 
den Straßenverkehr (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Dietz und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum (keine Quartiere) 

☐ nachgewiesen (Überflug, Jagdhabitat sporadisch) ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommer-
quartieren 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
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☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der 
Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich   
 
 

12.3. Anhang 3.3 – Großes Mausohr 

Großes Mausohr  (Myotis myotis) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: V  ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Dachstühle mit großen Dachböden (z.B. in Kirchen, Klöstern, Schlössern, Schulen und Gutshäusern), die frei 
von Zugluft und störungsarm sind, dienen als ideale Wochenstubenquartiere. Große Bindung der Wochenstu-
benkolonien an die Quartiere, über viele Jahre hinweg Nutzung. Sommerquartiere auch in Spalten und Höhlen 
an Gebäuden, in unterirdischen Stollen und Baumhöhlen, Nistkästen an Brücken werden angenommen. Jagd-
gebiete mit geringer Bodenbedeckung, z.B. auf frisch gemähten Wiesen, Weidegrünland, abgeernteten Fel-
dern. Die Reviergröße liegt bei 30-35 ha im Umkreis von 15 km an das Quartier. Wichtigste Nahrungsquelle 
sind Laufkäfer. Bei den Wochenstubenkolonien ist eine Landschaft mit mindestens 40 % Waldfläche und ein 
Aktionsraum von 800 km² notwendig. Als Winterquartiere kommen unterirdische Höhlen und große Keller in 
Frage. Typisch für diese Fledermausart sind regionale Wanderungen zwischen den Quartieren mit Entfernun-
gen von bis zu 200 km (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Das Hauptvorkommen des großen Mausohrs in DE liegt in den wärmebegünstigten Mittelgebirgen. In Mecklen-
burg-Vorpommern sind Vorkommen auf Rügen, in Waren/Müritz und in Burg Stargard bestätigt (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Hauptgefährdungsursache liegt in den Anwendungen von Pestiziden in der Land- und Forstwirtschaft sowie im 
Einsatz toxischer Holzschutzmittel bis in die 1970 er Jahre. Diese Gifte reicherten sich in der Umwelt an und 
führten zu einer massiven Verringerung des Nahrungsangebotes für die Fledermäuse. Weitere Ursachen sind 
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Gebäudesanierungen, Lebensraumzerschneidung und Zerstörung von Baumhöhlen durch forstwirtschaftliche 
Maßnahmen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Simon und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommer-
quartieren 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der 

  Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das  

 Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der 
Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  
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☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☐ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

 
12.4. Anhang 3.4 – Fransenfledermaus 

Fransenfledermaus  (Myotis nattereri) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: *   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Nutzt Wälder vom Tiefland bis zur Baumgrenze in den Gebirgen, dabei werden alle Waldtypen angenommen. 
Die Sommerlebensräume befinden sich im Wald und Siedlungsbereich. Wochenstubenquartiere befinden sich 
in Baumhöhlen, Rindenspalten, Fledermauskästen, vereinzelt auch an Gebäuden. Die Jagdgebiete konzentrie-
ren sich auf offene Lebensräume wie Streuobstwiesen, Weiden, Heckenstrukturen und Gewässer; ab den 
Sommermonaten auch in Wäldern, teilweise auch in Kuhställen. Wichtigste Nahrungsquellen sind Webspin-
nen, Weberknechte, Käfer und Schmetterlinge; aber auch Hundertfüßer, Asseln und gewässerbewohnende 
Insekten. Eine Entfernung von 4 km bis zu den Quartieren ist möglich. Sehr strukturgebundene Art, die sich an 
linearen Strukturen auf ihren Flugrouten orientiert. Überwinterung in Höhlen, Stollen und Kellern, oberirdischen 
Gebäuden. Von März-April und Oktober-November werden Durchzugsquartiere aufgesucht (Jens Berg und 
Volker Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004).   
Vorkommen in M-V:  
In fast ganz Europa verbreitet bis 60° N. In Deutschland in allen Bundesländern vorkommend. Für M-V keine 
genauen Angaben (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen fehlt es in den Wäldern angeeigneten Quartieren. Im Siedlungsbereich 
sind Gebäudesanierungen und Modernisierungen ausschlaggebend für die Gefährdung der Fransenfleder-
maus (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Trappmann und Boye 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum (Überflug) 

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommer-
quartieren 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
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Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In 
der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

 
12.5. Anhang 3.5 – Zwergfledermaus 

Zwergfledermaus  (Pipistrellus pipistrellus) 
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Schutzstatus 

 RL MV: 4  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: *   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Zwergfledermaus kommt in nahezu allen Lebensräumen, bevorzugt aber in Wäldern und an Gewässern. 
Als Quartiere dient eine breite Auswahl an Spalträumen in Gebäuden, die Quartiere werden häufig gewechselt. 
Als Winterquartiere dienen ebenfalls Spalten u.a. Lebensräume an Gebäuden. Die Jagdgebiete sind mit einem 
Radius von 2000 Metern um das Quartier relativ klein. Zwergfledermäuse nutzen lineare Strukturen zur Orien-
tierung. Wichtigster Nahrungsbestandteil sind Zweiflügler und Fluginsekten bis 10 mm (Jens Berg und Volker 
Wachlin, verändert nach Meinig und Boye, 2004).  
Vorkommen in M-V:  
In Deutschland und M-V nicht selten und allgemein verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach 
Meinig und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Pestizideinsatz und damit verbundener Nahrungsmangel, Gebäudesanierungen ohne Berücksichtigung des 
Vorkommens, unsachgemäße Verwendung von Holzschutzmitteln, potenzielle Quartiere werden verschlossen, 
Kollisionen mit Fahrzeugen, Todesfälle durch WEA (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Meinig und 
Boye, 2004). 

☐ nachgewiesen (Jagdhabitat, Leitstruktur)   ☒ potenziell vorkommend  

Vorkommen im Untersuchungsraum: an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommerquartieren. 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 
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Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der 
Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☐ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich   
 
 

12.6. Anhang 3.6 – Braunes Langohr 

Braunes Langohr  (Plecotus auritus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 4  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: V  ☒ streng geschützt  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Tiefländer und Mittelgebirgsregionen, waldarme Gebiete werden gemieden. Als Jagdgebiete dienen 
Wälder, Waldränder, Gebüsche, Hecken, Obstplantagen, Parks, Gärten. Die Wälder können verschiedene Ty-
pen annehmen, bevorzugt werden aber mehrschichtige Laubwälder. Aktionsraum nimmt eine Größe von 1-40 
ha an, häufig 500 Meter Umkreis um das Quartier herum. Jagdgebiete nehmen eine Fläche von bis zu 4 ha 
ein. Baum- und Gebäudequartiere werden im Sommer bezogen. Dabei werden nicht nur Baumhöhlen besie-
delt, sondern auch sämtliche Spalträume. Auf Dachböden in Balkenkehlen oder Zapfenlöchern zu finden. Win-
terquartiere werden in Höhlen, Stollen, Keller mit Temperaturen zwischen 3-7°C aufgesucht. Ortswechsel fin-
den nur über kurze Entfernungen statt, unter 30 km. Bevorzugte Nahrung: Nachtfalter, Heuschrecken, Zwei-
flügler, Wanzen; im Frühjahr und Herbst Spinnen, Weberknechte, Ohrwürmer und Raupen (Jens Berg und Vol-
ker Wachlin, verändert nach Kiefer und Boye, 2004).   
Vorkommen in M-V:  
In Deutschland sind Wochenstuben aus allen Bundesländern bekannt, seltener im Tiefland. Häufiger in wald-
reichen Mittelgebirgsregionen (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Kiefer und Boye, 2004). 
Gefährdungsursachen:  
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Vergiftungen, die durch den Kontakt mit Holzschutzmitteln auftraten, Quartiersverluste infolge forstwirtschaftli-
cher Nutzung und durch das Sanieren von Dachstühlen, Verlust von Jagdlebensräumen (Aufgabe von Streu-
obstwiesen, extensiv genutzter Gärten), Todesfälle im Straßenverkehr, unterirdische Winterquartiere werden 
abgerissen, verschlossen oder anderweitig genutzt (Jens Berg und Volker Wachlin, verändert nach Kiefer und 
Boye, 2004). 

☐ nachgewiesen (Jagdhabitat)    ☒ potenziell vorkommend  

Vorkommen im Untersuchungsraum an Gebäuden und Bäumen vorwiegend in Sommerquartieren 
Lokale Population: unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Untersuchung der Funktionen im Plangebiet. Ggf. Umsetzung weiterer Maßnahmen“ V3 
- Bauzeitenregelung V2 
- Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücke zur Schaffung von Strukturen G1,2 
- Installation von 5 Fledermauskästen im Umfeld CEF 1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das  

 Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Fällungen und Abrisse können zur Tötung und Verletzung von Tieren in ihren Quartieren führen. Aufgrund der 
Bauzeitenregelung und vorherigen Untersuchungen können Tötungen und Verletzungen von Individuen ver-
mieden werden. So entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört und vorsorglich ersetzt. 
Potenzielle Leitlinien gehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verloren. Ein unbedeutendes Jagdhabitat wird 
überbaut und durch Bepflanzung verbessert. Bauzeitenregelungen sind einzuhalten. Vor Fällung werden Unter-
suchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen umgesetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☒ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstört. Diese werden 1 Jahr vor Baubeginn vorsorglich 
ersetzt. Vor Fällung und Abrissarbeiten werden Untersuchungen zu Fledermausvorkommen durchgeführt. In der 
Folge werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen umgesetzt. Das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  
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☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich   
 
 
 
13. ANHANG 4 - FORMBLÄTTER AMPHIBIEN 

13.1. Anhang 4.1 – Kammmolch 

Kammmolch  Triturus cristatus 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 3   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt natürliche Kleingewässer und Kleinseen, Teiche, Abgrabungsgewässer wie Kies-, Sand- und Mergel-
gruben. Bevorzugt größere Kleingewässer mit mehr als 0,5 m Wassertiefe auf Mergelboden. Das Gewässer 
sollte sonnenexponiert sein mit einer gut ausgebildeten Submersvegetation, aber mit großem Anteil offener 
Wasserfläche sowie hoher Wasserqualität. Des Weiteren sind Strukturen am Gewässer Boden und ein gerin-
ger Fischbesatz sehr wichtig. Die Laichgewässer liegen meist auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Als 
Landhabitate, die oft in weniger als 1 km Entfernung vom Laichgewässer weg sind, können Laubwälder, Gär-
ten, Felder, Sumpfwiesen, Flachmoore, Erdaufschlüsse, Wiesen und Weiher in Frage kommen. Als Tagesver-
stecke dienen Steine, Totholz, Baue von Kleinsäugern, Lesestein-, Laub- und Reisehaufen. Winterquartiere 
finden sich in ähnlichen Strukturen, tiefen Bodenschichten oder vereinzelt auch in Kellern. Zwischen den Teil-
lebensräumen müssen durchgängige Wanderkorridore vorhanden sein. Ernährung: größere Insektenlarven bei 
den Imagines. Bei den Larven: Kleinkrebs und Dipterenlarven (Martin Krappe, Markus Lange und Volker 
Wachlin, verändert nach Meyer 2004). 
Vorkommen in M-V:  
In allen Naturräumen des Landes zu finden, vorzugsweise in den Söllen. Vorkommens Schwerpunkt im Rück-
land der Seenplatte. Außerdem entlang der Ostseeküste und in der Mecklenburgischen Seenplatte. Geringe 
Besiedlungsdichte in den Sandergebieten (Martin Krappe, Markus Lange und Volker Wachlin, verändert nach 
Meyer 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Großflächige Grundwasserabsenkung, die zu beschleunigten Verlandung von Kleingewässern führt, Einsatz 
von Pestiziden und Herbiziden, Rückgang geeigneter Laichgewässer, Todesfälle durch Straßenverkehr, Fisch-
besatz in Laichgewässern (Martin Krappe, Markus Lange und Volker Wachlin, verändert nach Meyer 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Plangebiet ist potenzieller Überwinterungs- und Trans-
ferraum  
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
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Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Zaunstellung und Absammeln V4  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Um die im Be-
reich des Plangebietes wandernden und eingegrabenen Tiere nicht zu stören, erfolgt 1 Jahr vor Baubeginn die 
Stellung eines Amphibienfangzaunes einschließlich Eimer mit Fluchtrampen. Zusätzlich werden die Individuen 
innerhalb des Zaunes abgesammelt und in geeignete Habitate in der Umgebung verbracht. Damit besteht nicht 
die Gefahr von Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Zaunstellung und Absammlung sind im Plangebiet bei Baube-
ginn keine Individuen von Amphibien präsent. Tötungen und Verletzungen werden so vermieden. Lebensräume 
von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren Funktionen über-
nehmen. Es erfolgt eine Aufwertung durch Bepflanzung der Flächen. Somit entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Lebensräume von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren 
Funktionen übernehmen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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13.2. Anhang 4.2 – Rotbauchunke 

Rotbauchunke  Bombina bombina 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 1   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Als Laichgewässer und Sommerlebensraum stehende, schnell fließende flache und stark besonnte Gewässer 
mit dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand. Natürliche Kleingewässer und Kleinseen, überschwemm-
tes Grünland, Qualmwasserbiotope, Teiche, Abrabungsgewässer. Rufplätze in flach überstauten, verkrauteten 
Bereichen, meidet Uferzonen mit Röhrichten. Laichgewässer befinden sich in offener Agrarlandschaft. Halten 
sich nach der Laichzeit im Umfeld des Laichgewässers auf. Nagerbauten, Erdspalten und Hohlräume im Erd-
reich dienen als Winterquartiere. Wichtig ist ein Mosaik verschiedener Stillgewässertypen in enger Nähe zuei-
nander und durchgängige Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen (Martin Krappe, Markus Lange 
und Volker Wachlin, verändert nach Sy 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Sehr häufig im Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte, im Naturraum Höhenrücken und der mecklenbur-
gischen Seenplatte. Geringer ist der Südosten von MSE besiedelt. Außerdem im Elbtal und auf Rügen sowie 
der Umgebung Wismarbucht weitverbreitet. Fehlt im Südwesten und vorpommerschen Flachland (Martin 
Krappe, Markus Lange und Volker Wachlin, verändert nach Sy 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Großflächige Grundwasserabsenkungen und landwirtschaftliche Eutrophierung führen zu Verlandung der Ge-
wässer, Einsatz von Pestiziden, intensive Bodenbearbeitung, Rückgang geeigneter Laichgewässer, Fischbe-
satz (Martin Krappe, Markus Lange und Volker Wachlin, verändert nach Sy 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Plangebiet ist potenzieller Überwinterungs- und Trans-
ferraum  
  
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Zaunstellung und Absammeln V4 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Um die im Be-
reich des Plangebietes wandernden und eingegrabenen Tiere nicht zu stören, erfolgt 1 Jahr vor Baubeginn die 
Stellung eines Amphibienfangzaunes einschließlich Eimer mit Fluchtrampen. Zusätzlich werden die Individuen 
innerhalb des Zaunes abgesammelt und in geeignete Habitate in der Umgebung verbracht. Damit besteht nicht 
die Gefahr von Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
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Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Zaunstellung und Absammlung sind im Plangebiet bei Baube-
ginn keine Individuen von Amphibien präsent. Tötungen und Verletzungen werden so vermieden. Lebensräume 
von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren Funktionen über-
nehmen. Es erfolgt eine Aufwertung durch Bepflanzung der Flächen. Somit entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Lebensräume von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren 
Funktionen übernehmen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

13.3. Anhang 4.3 – Moorfrosch 

Moorfrosch  Rana arvalis 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 2   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Habitate weisen hohe Grundwasserstände auf. Besiedelt werden Nasswiesen, Zwischen-, Nieder-, Flach-
moore, Erlen- und Birkenbrüche. Laichgewässer sind meso-dystroph, geeignet sind Teiche, Weiher, Altwässer, 
Sölle, Gewässern in Erdaufschlüssen, Gäben, saure Moorgewässer, Uferbereiche von Seen. Als Landhabitate 
sind Sumpfwiesen, Flachmoore, Weiden, Laub- und Mischwälder mit hohen Grundwasserständen geeignet. 
Binsen- und Grasbulten dienen als Land-u und Tagesverstecke. Überwinterungen finden in lichten feuchten 
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Wäldern mit gut ausgebildeter Krautschicht und lockerem grabfähigen Boden statt, aber auch in Drainrohren, 
Kellern und Bunkern. Wanderungen zwischen 500-1000 Metern. Die Nahrung besteht aus Arthropoden, 
Schnecken und Regenwürmer (Hans-Dieter Bast und Volker Wachlin, verändert nach Schulze und Meyer 
2004). 
Vorkommen in M-V:  
Fehlt lediglich in der Griesen Gegend im Landkreis Ludwigslust (Hans-Dieter Bast und Volker Wachlin, verän-
dert nach Schulze und Meyer 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Großflächige Grundwasserabsenkungen und Entwässerungen von Feuchtgebieten, Beseitigung flacher Ufer, 
Eutrophierung und Gewässereinleitungen, Intensive Landwirtschaft, Verluste durch Verkehr (Hans-Dieter Bast 
und Volker Wachlin, verändert nach Schulze und Meyer 2004)..  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Plangebiet ist potenzieller Überwinterungs- und Trans-
ferraum  
 
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Zaunstellung und Absammeln V4 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Um die im Be-
reich des Plangebietes wandernden und eingegrabenen Tiere nicht zu stören, erfolgt 1 Jahr vor Baubeginn die 
Stellung eines Amphibienfangzaunes einschließlich Eimer mit Fluchtrampen. Zusätzlich werden die Individuen 
innerhalb des Zaunes abgesammelt und in geeignete Habitate in der Umgebung verbracht. Damit besteht nicht 
die Gefahr von Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Zaunstellung und Absammlung sind im Plangebiet bei Baube-
ginn keine Individuen von Amphibien präsent. Tötungen und Verletzungen werden so vermieden. Lebensräume 
von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren Funktionen über-
nehmen. Es erfolgt eine Aufwertung durch Bepflanzung der Flächen. Somit entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag B-Plan Nr. 12 „Darzer Weg" der Gemeinde Zirkow 

 

 
 Seite 58  

Lebensräume von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren 
Funktionen übernehmen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

13.4. Anhang 4.4 – Knochblauchkröte 

Knoblauchkröte  Pelobates fuscus 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 3   ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedeln Dünen und Deiche im Küstengebiet und offene Lebensräume mit lockeren grabbaren Böden. Dies 
können landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Gebiete sein (Gärten, Äcker mit Spargel, Mais, Kartoffelan-
bau, Wiesen, Weiden und Parkanlagen). Sekundärlebensräume können Abgrabungen, Industriebrachen und 
militärische Übungsplätze sein. Laichgewässer größtenteils eutroph und ganz jährig wasserführend. Dies kön-
nen Sölle, Weiher, Teiche, Altwässer, Senn, Moorgewässer und anthropogen entstandene Abgrabungsgewäs-
ser sein. Essenziel ist das Vorhandensein gut ausgeprägter Vertikalstrukturen, also Submers- und Gelege Ve-
getation. Für das Laichen sind sonnig-halbschattige Gewässerabschnitte notwendig. Winterquartiere sind sub-
terrestrisch; auf landwirtschaftlichen Flächen, aber auch Kiesanhäufungen und Steinansammlungen, Keller, 
Schächte, Mäuselöcher und Höhlen von Uferschwalben. Die Wanderdistanzen liegen zwischen wenigen Me-
tern bis 1200 Metern. Wichtigste Nahrung stellen Laufkäfer und Schmetterlingsraupen dar (Hans-Dieter Bast 
und Volker Wachlin, verändert nach Schulze und Meyer 2004) 
Vorkommen in M-V:  
Zerstreutes Vorkommen in allen Landschaftszonen. Meidet großflächige Waldlandschaften, so u.a. die Uecker-
münder Heide, Darß, Rostocker Heide und Mecklenburgische Seenplatte (Hans-Dieter Bast und Volker Wach-
lin, verändert nach Schulze und Meyer 2004) 
Gefährdungsursachen:  
Beeinträchtigung der Laichgewässer durch großräumige Grundwasserabsenkung und Entwässerung von 
Feuchtgebieten, mechanische Einwirkungen und Biozid Anwendung in der Landwirtschaft, Verluste durch Stra-
ßenverkehr, Schadstoffbelastung in den Laichgewässern, Bebauung von Brachflächen, Fischbesatz in Gewäs-
sern (Hans-Dieter Bast und Volker Wachlin, verändert nach Schulze und Meyer 2004)  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Plangebiet ist potenzieller Überwinterungs- und Trans-
ferraum  
Lokale Population : unbekannt  
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Zaunstellung und Absammeln V4 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Um die im Be-
reich des Plangebietes wandernden und eingegrabenen Tiere nicht zu stören, erfolgt 1 Jahr vor Baubeginn die 
Stellung eines Amphibienfangzaunes einschließlich Eimer mit Fluchtrampen. Zusätzlich werden die Individuen 
innerhalb des Zaunes abgesammelt und in geeignete Habitate in der Umgebung verbracht. Damit besteht nicht 
die Gefahr von Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Zaunstellung und Absammlung sind im Plangebiet bei Baube-
ginn keine Individuen von Amphibien präsent. Tötungen und Verletzungen werden so vermieden. Lebensräume 
von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren Funktionen über-
nehmen. Es erfolgt eine Aufwertung durch Bepflanzung der Flächen. Somit entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Lebensräume von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren 
Funktionen übernehmen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  
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☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 

13.5. Anhang 4.5 – Laubfrosch 

Laubfrosch  Hyla arborea 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D:2    ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt wärmebegünstigte, reich strukturierte Biotope, z.B. Uferzonen von Gewässern, angrenzende Stau-
den- und Gebüschgruppen, Waldränder, Feldhecken, Wiesen, Weiden, Gärten, städtische Grünanlagen. 
Laichgewässer können Weiher, Teiche, Altwässer, große, intensiv besonte und verkrautete Seen sowie tem-
poräre Kleingewässer (Tümpel in Abbauanlagen, Truppenübungsplätze, Wasserstellen in Feldfluren und Vieh-
weiden) sein. Steile Böschungen werden gemieden; bevorzugt flach überstaute Uferbereiche mit üppiger Ve-
getation. Sommerlebensräume weise Schilfgürtel, Gebüsche, Waldränder, Feuchtwiesen und vernässte Öd-
landflächen auf. Wurzelhöhlen von Bäumen und Sträuchern, Erdhöhlen dienen als Winterquartiere. Länge 
Wanderungsdistanzen zwischen den einzelnen Teillebensräumen möglich. Nahrung bei Adulten besteht aus 
Käfern, Hautflüglern, Wanzen, Zikaden, Ohrwürmern, Zweiflüglern und Spinnen. Kaulquappen fressen Algen, 
Detritus und höhere Pflanzen (Hans-Dieter Bast und Volker Wachlin, verändert nach Sy 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Flächendeckend vertreten, mit Ausnahme Griesen Gegend und Ueckermünder Heide (Hans-Dieter Bast und 
Volker Wachlin, verändert nach Sy 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Zerstörung der Laichgewässer und Landlebensräume durch verschiedene wasserbauliche und landwirtschaftli-
che Maßnahmen, Verbuschung, Trockenfallen von Gewässern, Fischbesatz, zu intensive Nutzung der Landle-
bensräume, Biozide, Verschmutzung der Gewässer (Hans-Dieter Bast und Volker Wachlin, verändert nach Sy 
2004).  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Plangebiet ist potenzieller Überwinterungs- und Trans-
ferraum  
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Zaunstellung und Absammeln V4 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht beim Überfahren eingegrabener Tiere. Um die im Be-
reich des Plangebietes wandernden und eingegrabenen Tiere nicht zu stören, erfolgt 1 Jahr vor Baubeginn die 
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Stellung eines Amphibienfangzaunes einschließlich Eimer mit Fluchtrampen. Zusätzlich werden die Individuen 
innerhalb des Zaunes abgesammelt und in geeignete Habitate in der Umgebung verbracht. Damit besteht nicht 
die Gefahr von Tötungen und Verletzungen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Bei Umsetzung der Zaunstellung und Absammlung sind im Plangebiet bei Baube-
ginn keine Individuen von Amphibien präsent. Tötungen und Verletzungen werden so vermieden. Lebensräume 
von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren Funktionen über-
nehmen. Es erfolgt eine Aufwertung durch Bepflanzung der Flächen. Somit entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Lebensräume von Amphibien werden nicht beseitigt, da die unversiegelten Bauflächen nach Bauende deren 
Funktionen übernehmen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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14. ANHANG 5 – FOTOANHANG  

 

 
Bild 01 Sozialgebäude (links) und Werkstatt (rechts) vom Südwesten 
 

 
Bild 02 Schmiede vom Südwesten, davor Ahorngebüsch, Güllebecken 
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Bild 03 Sozialgebäude (rechts), Werkstatt (mittig) und Schmiede (links) vom Westen 
 

 
Bild 04 Werkstatt vom Süden 
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Bild 05 Überdachung der Werkstatt mit alten Schwalbennestern 
 

 
Bild 06 Schüttlagerhalle mit Wellblech (links) und Schmiede (rechts) vom Norden 
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Bild 07 Wellblechverkleidung Schüttlagerhalle vom Südosten 
 

 
Bild 08 Durchgang und Überdachung der Schmiede vom Norden 
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Bild 09 verschlossene Schüttlagerhalle vom Südosten, rechts Linde außerhalb GB 

Geltungsbereich 
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Bild 10 verschlossene Schüttlagerhalle vom Süden 
 

 
Bild 11: rechts Brombeergebüsch, Hintergrund Jasmunder Straße mit Allee 
 

Geltungsbereich 
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Bild 12 zu erhaltende Linden vor Sozialgebäude 

 
Bild 13 zu erhaltende Buche (rechts) südlich der Schmiede 
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Bild 14 Baumreihe im Norden vom Süden 
 

 
Bild 15 Anschluß an Bild 14 
 

von links nach rechts zu fällende: Eiche, Buche, Buche, Buche  

Buche aus Bild 14 Zu fällende: Eiche, Kirsche 
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Bild 16 zu fällende Kirsche südlich der Schmiede 


